
Rechtliche Bedingungen Exkursion
Beitrag von „PollyPocket“ vom 2. Mai 2012 13:47

Hallo zusammen,
eigentlich hätte ich so etwas wohl in meinem Ref "lernen" sollen, habe ich aber nicht, daher
frage ich die Erfahrenen unter euch. Der Hintergrund ist der, dass ich mit einer Jgst 11 (BK,
Höha) einen Klassenausflug machen möchte.

Müssen die Schüler und ich zusammen fahren oder kann jeder selbst anreisen?
Muss bei Minderjährigen die schriftliche Erlaubnis der Eltern eingeholt werden?
Können die Schüler nach dem Ausflug alleine zurück oder ggf. noch in der Stadt bleiben oder
müssen alle zusammen zurück?
Wofür bin ich als begleitende Lehrperson verantwortlich (auch bei Volljährigen)?
Wo kann ich so was grundsätzlich nachlesen? (BASS?)

Vielen vielen Dank!!!

Beitrag von „TwoEdgedWord“ vom 4. Mai 2012 14:34

Den Wandererlass http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Erlasse/WRL.pdf kennst
du? Ansonsten muss es doch an deiner Schule jemanden geben, der dir sagen kann, wie das
üblicherweise gehandhabt wird (was andererseits natürlich nicht bedeuten muss, dass das so
auch in Ordnung wäre)?

1https://www.lehrerforen.de/thread/33168-rechtliche-bedingungen-exkursion/
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